
















2.6.12 Übersicht der Regionalzüge und S-Bahnen im Aargau

In der Abbildung sind die in den einzelnen Korridorkapiteln 2.6.1 bis 2.6.11

beschriebenen Angebotsausbauten in einer Gesamtübersicht dargestellt.
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Abbildung 2.6-36   Gesamtübersicht langfristige Entwicklung Angebotsausbauten Regionalverkehr Schiene
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2.7 Rollmaterial

2.7.1 Rollmaterialentwicklung Bahnen

Beim Rollmaterial besteht im Aargau in den kommenden Jahren ein grosser

Erneuerungsbedarf, weil die Fahrzeuggeneration aus den 60er-Jahren das Ende

ihrer Lebensdauer erreicht hat. Zudem muss das Rollmaterial an neue gesetzli-

che Bestimmungen angepasst werden (Brandschutz, Behindertengleichstel-

lungsgesetz).

Mit dem Ziel, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen, wird bei eini-

gen Fahrzeugtypen statt eines Ersatzes lediglich eine Modernisierung durchge-

führt. Bei den Nahverkehrspendelzügen (NPZ) der SBB sollen beispielsweise die

Trieb- und Steuerwagen technisch revidiert werden und einen neu gestalteten

Innenraum erhalten (NPZ-Refit). Die über 40 Jahre alten Zwischenwagen wer-

den durch neue Niederflurwagen ersetzt.

Auf der Seetalbahn wurden im Rahmen des Sanierungsprojekts 2002 moderne

Gelenktriebwagen (GTW) beschafft. Diese kommen heute teilweise auch auf der

Nationalbahn zum Einsatz. Auf der frequenzstarken S1 der Regio-S-Bahn ver-

kehren ab 2008 Niederflurfahrzeuge des Typs FLIRT. Noch offen ist der Einsatz

von FLIRT auf weiteren Linien wie zum Beispiel im Freiamt (Kapitel 2.6.8

Angebotsstrategien).

NPZ GTW

Bei den Privatbahnen ist aufgrund von Ersatzbeschaffungen ebenfalls eine

Erneuerung geplant. Sie werden im Rahmen einer abgestimmten Flottenpolitik

umgesetzt. Um Fahrzeugfamilien zu bilden, werden fünf Niederflurtriebzüge

Be 4/8 von der BDWM zur WSB transferiert und bilden dort mit den bereits vor-

handenen Fahrzeugen des gleichen Typs das Rückgrat der Flotte. Die übrigen

Fahrzeuge der WSB werden nach ähnlichem Muster wie die Nahverkehrs-

pendelzüge der SBB modernisiert. Für die BDWM wird eine gesamte Flotte von

14 gleichen Fahrzeugen neu beschafft.

Die S-Bahn Zürich wird mit neuen Doppelstockkompositionen ergänzt, die über

einen Niederflureinstieg, Klimatisierung und eine verbesserte Fahrgastinforma-

tion verfügen. Es ist vorgesehen, auch die bisherigen Doppelstockkompositionen

mit neuen Zwischenwagen nachzurüsten und die anderen Wagen zu klimatisie-
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Abbildung 2.7-1   Pendelzüge im Regionalverkehr SBB                                                                                                  (Fotos AVK)

07-02030_Inhalt:_ 20.09.2007 10:56 Seite 90



ren. Somit verfügt jede Komposition über mindestens einen Niederflureinstieg.

Der Kanton Aargau wird sich gemäss seinem Anteil an der S-Bahn Zürich betei-

ligen.

Für die aargauischen SBB-Regionallinien ist folgender Rollmaterialeinsatz vor-

gesehen:

Linie Rollmaterial heute Rollmaterial Zukunft

Fricktal NPZ FLIRT

Unteres Aaretal NPZ, GTW-T NPZ Refit oder FLIRT

Waldshut–Winterthur GTW-T GTW-T

Seetal GTW-S GTW-S

Nationalbahn GTW-S GTW-S

Freiamt RBe 4/4, NPZ, GTW-S FLIRT

Baden–Brugg–Lenzburg      NPZ, GTW-S GTW-S

Turgi–Aarau NPZ, GTW-S NPZ Refit oder FLIRT

Olten–Aarau NPZ NPZ Refit oder FLIRT

Wettingen–Olten (RE) NPZ NPZ Refit oder FV

Luzern–Olten (S8) NPZ, FLIRT FLIRT

Luzern–Olten (RE) NPZ NPZ Refit oder FV

Langenthal–Olten NPZ NPZ Refit oder FLIRT

Erklärungen

NPZ Nahverkehrspendelzug 3–5-teilig; Baujahr 1990–1995

NPZ Refit Nahverkehrspendelzug 3–5-teilig; Baujahr 1990–1995; erneuert ab 2008; 

Zwischenwagen Niederflur 55 cm und klimatisiert

GTW-S Gelenktriebwagen Seetal; Baujahr 2003; klimatisiert und Niederflur (35 cm)

GTW-T Gelenktriebwagen Thurbo; Baujahr 2005; klimatisiert und Niederflur (55 cm)

FLIRT Regionaltriebzug; Baujahr ab 2004; klimatisiert und Niederflur (55 cm)

RBe 4/4 Pendelzüge Baujahr 1960

FV Rollmaterial Fernverkehr

Tabelle 2.7-1 Rollmaterialeinsatz

Das Modernisieren des Rollmaterials bei den SBB und Privatbahnen führt zu

einer Erhöhung der Abgeltungen an den öffentlichen Verkehr:

–  Neues Rollmaterial ist in der Anschaffung teurer als das bisherige. Unter

anderem fallen auch zusätzliche Kosten für den höheren Komfort

(Klimatisierung), die Fahrgastinformation (akustische und optische

Anzeigen), die Sicherheit (Videoüberwachung) sowie die Ausrüstungen für

Gehbehinderte (Schiebetritte) an.

–   Neues Rollmaterial wird auf 25 bis 30 Jahre abgeschrieben (anstatt wie bis-

her üblich 40 Jahre), weil die heute mit viel Elektronik ausgerüsteten

Fahrzeuge technisch rascher veralten.

– Rollmaterial der Privatbahnen wurde früher mit einmaligen Investitions-

beiträgen oder zinslosen Darlehen von Bund und Kanton finanziert. Seit der

Änderung des Eisenbahngesetzes hat die Finanzierung über den privaten

Kapitalmarkt zu erfolgen, wodurch höhere Amortisationstranchen und

Zinskosten anfallen.
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– Den SBB standen früher zinslose Bundesdarlehen zur Verfügung, heute

haben auch sie für ihr Kapital eine Verzinsung zu leisten.

Die Zahlen sind mit Ausnahme der NPZ-Refit-Massnahmen auch bereits im

Kapitel 2.6 in den einzelnen Korridoren Fricktal (2.6.3), Wynental und Suhrental

(2.6.6), Bünztal und Oberes Freiamt (2.6.8) sowie Mutschellen (2.6.9) aufge-

listet. Die erhöhten Abgeltungen für das Rollmaterial müssen auch in den

Folgejahren 2013–2017 eingesetzt werden. 

2.7.2 Flottenentwicklung Busse

Im Kanton Aargau fahren rund 300 Busse für den öffentlichen Verkehr. Über

90 % sind gehbehindertengerecht (Niederflur mit manueller Klapprampe für

Rollstühle) und etwa 50 % klimatisiert sowie mit Partikelfilter oder Euro4-Motoren

ausgerüstet (Stand: Januar 2007). Die Busse weisen ein maximales Alter von 15

Jahren auf, mit Ausnahme einiger weniger Fahrzeuge, die als Reserve dienen

oder nur für einzelne Kursfahrten in der Hauptverkehrszeit verwendet werden.

Das Beschaffen von Bussen liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Trans-

portunternehmen. Diese formulieren Pflichtenhefte und führen die Submission

durch. Gegenüber der Bahn sind die Erneuerungszyklen rascher. Busse werden

nach 12–14 Jahren Betriebsdauer ersetzt, Kleinbusse etwa doppelt so oft. Da-

durch können Verbesserungen für die Kundschaft (neues Erscheinungsbild,

Komfortmassnahmen, Behindertengerechtigkeit etc.) rascher umgesetzt werden.

Die im Aargau eingesetzten Busse sollen künftig einheitliche Standards aufwei-

sen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Kanton die Busbeschaffungen an ent-

sprechende Bedingungen und Auflagen knüpfen. Dabei geht es namentlich um

Vorgaben bezüglich Klimatisierung, Russpartikelfilter, Fahrgastzählsystem,

Linienanzeigen, Videoüberwachung sowie das Erscheinungsbild.

Der Kanton hat für die Bestellung des Verkehrangebots 2007 erstmals einen

Vorgabenkatalog mit Minimalanforderungen (Qualitäts- und Umweltstandards)

für Fahrzeugbeschaffungen erstellt.
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Rollmaterial    2008       2009       2010       2011       2012ff  

Einsatz FLIRT Regio-S-Bahn Basel 1) 1.4         1.4         1.4         1.4           1.4

Erneuerung Triebfahrzeuge BDWM und WSB 2) 4.7         4.7         4.7         4.7           4.7

Einsatz FLIRT im Freiamt 2) 3) -            -           2.0         2.0           2.0

NPZ-Refit übrige Linien 2) 0.8         1.5         1.9         2.2           2.5

Total                                                                                                                      6.9         7.6        10.0       10.3         10.6

Erhöhung der Abgeltungen wegen neuem Rollmaterial in den Jahren 2008-2012ff (in Mio. Fr.)

1) Vom Grossen Rat beschlossen mit Botschaft Nr. 05.101
2) Kostenschätzung
3) Mehrkosten neues Rollmaterial (ohne Abgeltung für Mehrangebot)

Tabelle 2.7-2   Erhöhung der Abgeltungen für neues Rollmaterial 

Aktueller Status

Beschaffungsrhythmus

Standards
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2.7.3 Planungsvorgaben Rollmaterial (Bahn und Bus)

Die Erneuerung des Rollmaterials der BDWM und der WSB wird dem Grossen

Rat in einer separaten Botschaft zum Beschluss vorgelegt.

2.8 Güterverkehr

2.8.1  Schienengüterverkehr

Die Gesamtverkehrsstrategie mobilitätAARGAU hält zum Güterverkehr fest

(3.7 Strategie Güterverkehr):

„Bei der Ansiedlung güterverkehrsintensiver Betriebe steht die Standorteignung
wie Nähe zu den Hauptverkehrsachsen im Vordergrund. Der Kanton unterstützt
die Verlagerungsziele des Bundes, fordert aber vom Bund die dazu notwendigen
Infrastrukturen. Das Angebot des regionalen Personenverkehrs auf der Schiene
darf dabei nicht eingeschränkt werden.“

Den Schienengüterverkehr zu fördern ist weitgehend Sache des Bundes sowie

der national und international tätigen Eisenbahnunternehmen (SBB und BLS).

Der Kanton hat ein Interesse an der Verlagerung des Güterverkehrs auf die

Schiene, ist aber im Schienengüterverkehr nicht aktiv beteiligt. Das Dilemma der

Verlagerungspolitik liegt in der zunehmenden Konkurrenz zwischen dem

Personen- und dem Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere auf den stark

beanspruchten Zufahrtsstrecken zum Gotthard und Lötschberg. Die Strategie

des Kantons Aargau geht dahin, dass der Bund die erforderlichen Infrastrukturen

auf den Zufahrtsstrecken im Rahmen der nächsten Ausbauschritte zeitgerecht

erstellt, namentlich den Bau des Wisenbergtunnels.

Im Rahmen von ZEB wurden schon im Mai 2006 die Forderungen des Aargaus

betreffend Güterzugsverkehr beim Bund deponiert. Es sind dies: 

– Sicherstellen von genügend Strecken- und Knotenkapazitäten im Raum

Brugg/Baden durch zusätzliche Infrastrukturmassnahmen, insbesondere

Aufnahme der Verbindungsschlaufe Brunegg–Mägenwil in die Liste der ZEB-

Infrastrukturmodule. Damit kann in Zukunft der Güterverkehr auch via

Bözberg–Birrfeld–Heitersbergtunnel in den Rangierbahnhof und künftigen

Gateway geführt und der Raum Brugg/Baden entlastet werden.

–  Die Güterzüge müssen die Neubaustrecke Chestenberg benützen können.

– Es müssen genügend Mittel bereitgestellt werden, damit auch der

Wisenbergtunnel als wichtiges Element zur Kapazitätserhöhung der

Zulaufstrecken zur NEAT zeitgerecht realisiert werden kann.
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Die Entwicklung des Rollmaterials (Schienenfahrzeuge und Busse) richtet

sich zusammenfassend nach den folgenden Grundsätzen:

– Veraltetes Rollmaterial wird sukzessive durch Neubeschaffungen ersetzt

oder mit Refit-Programmen den heutigen Anforderungen angepasst.

– Das im Kanton Aargau eingesetzte Rollmaterial entspricht hinsichtlich

Emissionen, Komfort, Sicherheit und Fahrgastinformation den heutigen

Bedürfnissen.

– Das Rollmaterial der Bahnen sowie die Busse werden über die jährlichen

Abgeltungen finanziert.
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2.8.2  Anschlussgleise

Gemäss kantonalem Richtplan sind Gleiserschliessungen grosser Industrie- und

Gewerbezonen in der Nähe des Bahnnetzes durch geeignete Mittel zu unterstüt-

zen und planerisch frühzeitig sicherzustellen. Entsprechend der bisherigen

Praxis ist aber keine direkte finanzielle Unterstützung durch den Kanton vorge-

sehen.

Hohe Fehlbeträge und der sukzessive Rückzug des Bundes aus der

Finanzierung zwangen die SBB, das Bedienungsnetz im Wagenladungsverkehr

2006 zu straffen. Der Abbau fiel im Kanton Aargau moderat aus. Gemessen am

Volumen der Güterwagen beträgt die Verlagerung auf die Strasse lediglich 2 %.

Einige wenige Anschlussgleise mit geringen Volumina werden von SBB Cargo

nicht mehr bedient.

2.8.3 Güterverkehr der Privatbahnen

Die WSB bedient im Wynental und im Suhrental mehrere Anschlussgleise. Die

Güterwagen werden in Suhr bzw. Oberentfelden auf Rollböcke verladen und auf

dem Netz der WSB zur Endkundschaft transportiert. Im Oberen Wynental wur-

den die Anschlussgleise im Zusammenhang mit der Aufhebung der SBB-Strecke

Beinwil–Menziken auf WSB-Anschlussgleise umgerüstet. Im Zuge der

Eigentrassierung Aarau–Suhr wird das Rollbocksystem rationalisiert.

Abbildung 2.8-1   Rollbock WSB

Die BDWM Transport AG hat den Güterverkehr aus wirtschaftlichen Überlegun-

gen vor Jahren eingestellt. Zwischen Bremgarten West und Wohlen besteht ein

Dreischienengleis für die direkte Zustellung von normalspurigen Güterwagen ab

dem SBB-Netz in Wohlen. Offen ist, ob SBB Cargo die Bedienung von

Bremgarten West langfristig weiterführen wird.

2.8.4 Kombinierter Güterverkehr

Im Kanton Aargau bestehen Anlagen für den kombinierten Güterverkehr in

Aarau, im Birrfeld, in Rothrist und Rekingen sowie im Limmattal (Rangierbahnhof

Limmattal RBL im Grenzgebiet Zürich/Aargau). Die SBB planen beim RBL auf

Kantonsgebiet Zürich einen Gateway-Terminal. Der Kanton Aargau unterstützt

94

Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr

Aufgaben Kanton

Aufgaben Bund und SBB

WSB

BDWM

Gateway-Terminal Limmattal

07-02030_Inhalt:_ 20.09.2007 10:56 Seite 94



dieses Projekt unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung des

Regionalverkehrs auf der Schiene im Zulauf zum Gateway gewährleistet bleibt,

die nötigen Massnahmen zur Lärmminderung entlang von Strasse und Schiene

getroffen werden und die Strassenkapazitäten im Umfeld des Terminals sicher-

gestellt sind. Vom Kanton Aargau werden keine finanziellen Beiträge gefordert.

2.9 Tarife, Distribution und Marketing

2.9.1 Integraler Tarifverbund A-Welle

Der Tarifverbund A-Welle soll im Dezember 2008 zum integralen Tarifverbund

(ITV A-Welle) erweitert werden. Das heisst, im ganzen Verbundgebiet kann ein

transparenter, einheitlicher Zonentarif angeboten werden, auch für Einzelbillette.

Damit können in den gelösten Tarifzonen alle öffentlichen Verkehrsmittel benützt

werden.

Abbildung 2.9-1   A-Welle Zonenplan
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Für Abo’s innerhalb dieser Zonen gelten die Preise in den roten Preistabellen

Für Abo’s innerhalb dieser Zonen gelten die Preise in den gelben Preistabellen

Für Kombinationen von gelben und roten Zonen gelten die Preise in den roten Preistabellen

Mit je einem Abonnement der A-Welle und des angrenzenden Verbundes sind
durchgehende Fahrten zugelassen, sofern das benützte Verkehrsmittel auf dieser
Haltestelle fahrplanmässig anhält

A-Welle Tarifzonenplan
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2.9.2  Verkauf und Vertriebssysteme

Die heutigen Vertriebsplattformen (Ticketautomaten, Chauffeurverkaufsgeräte)

für Einzelbillette, Tageskarten und Mehrfahrtenkarten im Tarifverbund A-Welle

(exkl. SBB) sind heterogen und haben das Ende der Lebensdauer erreicht. Die

Störungsanfälligkeit ist hoch, Ersatzteile sind kaum mehr erhältlich, der Unterhalt

deshalb teuer. Die Vertriebsgeräte sind weder vernetzt noch entwicklungsfähig.

Zudem genügt die heutige Lösung den aktuellen und künftigen Anforderungen

der Reisenden nicht mehr. 

Andere Kantone und Verbundgebiete sind mit denselben Fragen konfrontiert.

Aus diesem Grund wurde das Projekt S-POS (Standard for Points of Sale) lan-

ciert. Kern dieses Projekts ist eine neue Generation von Billettautomaten mit

schweizweit geltenden Standards. Durch die einheitliche Benutzeroberfläche

(Touchscreen) wird insbesondere die Bedienung für die Kundschaft einfacher.

Bei der Beschaffung eines neuen Vertriebssystems inklusive Ausgabegeräten

orientiert sich der Kanton Aargau an diesen schweizerischen Standards. Durch

den Einsatz eines vernetzten und einheitlichen Systems für alle

Transportunternehmen der A-Welle (exkl. SBB mit ihrer nationalen Plattform) gibt

es Synergiepotenzial in der Beschaffung, im Betrieb und im Unterhalt. Dieses

System ist eine zwingende Voraussetzung für die Einführung des integralen

Tarifverbunds in der A-Welle.

Abbildung 2.9-2  Touchscreen-Bedienung              Abbildung 2.9-3  Zahlungsmöglichkeiten 

(Fotos AVK)

Folgende Hauptziele sollen durch die neue Vertriebslösung erreicht werden:

–  national standardisierte Benutzeroberfläche und -führung mit Touchscreen

–  Optimieren der Investitionskosten durch gemeinsames Beschaffen aller 

Transport unternehmen

– Einsparungen im Betrieb und im Unterhalt durch die Zentralisierung von

Aufgaben

–   standardisierte und entwicklungsfähige Distributionsplattform

–   Beziehen und Bezahlen von Fahrausweisen mit Debit- und/oder Kreditkarten

–   einfache Benutzerführung für alle Käufergruppen in den gängigen Sprachen

–   kurzfristiger Kauf von speziellen Tickets, vor allem für den Freizeitbereich

–   Alternativen zum bedienten Verkauf: Mit der neuen Vertriebsplattform sollen

weitere Vertriebskanäle für Fahrausweise angeboten werden (z. B. Easy

Ticket, Internet und Mobil telefon).
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Das neue Vertriebssystem ermöglicht auch den Verkauf von kombinierten

Billetten (z. B. Fahrausweis und Gebühr für den P+R-Parkplatz in einem Ticket).

Veränderung der Abgeltungen durch Ersatz- und Neubeschaffungen von Ver-

kaufsgeräten (in Mio. Fr.)

2.9.3 Marketing

Mit der Einführung des integralen Tarifverbunds A-Welle wird das Marketing zur

Verbundaufgabe. Die Aktivitäten sind mit den Transportunternehmen koordiniert

durchzuführen. Eine umfassende Kommunikationskampagne soll die Startphase

des integralen Tarifverbunds mit dem Einführen der neuen Automatengeneration

begleiten. Sie soll den Fahrgästen die Neuerungen im Tarifwesen aufzeigen und

Hürden zur Nutzung neuer Technologien abbauen. Marketingmassnahmen sol-

len das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr fördern und dadurch

Mehreinnahmen generieren. Das Angebot und die Qualität der elektronischen

Informationsmittel (Homepage und Newsletter der A-Welle) werden überprüft

und gegebenenfalls ergänzt. Die grössere Bedeutung der Dachmarke A-Welle

erfordert, dass gegenüber den Fahrgästen klar kommuniziert wird, wer für wel-

che Auskünfte und Dienstleistungen der richtige Ansprechpartner ist. Im

Grundsatz gilt: Für tarifarische Belange ist die A-Welle zuständig, für Anliegen

aus dem unmittelbaren Verkehrsgeschäft bleiben es die einzelnen Transport-

unternehmen. Ob in Zukunft im Gebiet der A-Welle ähnlich wie beim Zürcher

Verkehrsverbund ein Contact Center als zentrale Anlaufstelle eingerichtet wer-

den soll, wird geprüft.

2.10 Fahrgastinformation und Leitsystem

Informationen sind wesentlicher Bestandteil der Dienstleistungen im öffentlichen

Verkehr. Sie sind eine Voraussetzung, die Angebote zu nutzen und Zugangs-

hürden abzubauen. Der Fahrgast sollte zum Planen seiner Reise vom

Ausgangs- bis zum Zielpunkt Zugang zu allen notwendigen Informationen

haben, d. h. es sind Informationen vor, während und nach der Fahrt bereitzustel-

len betreffend Fahrplan, Anschlüsse, Verspätungen und Fahrpreise. Die

Wiedergabe wichtiger Reiseinformationen erfolgt nach dem Zwei-Sinne-Prinzip,

also zugleich optisch (Anzeigegeräte) und akustisch (Sprechansagen).

Wesentliche Elemente der Fahrgastinformation 

– An wichtigen Bahn- und Bushaltestellen sowie grösseren P+R-Anlagen:

Monitore mit Anzeige der effektiven Abfahrtszeiten (IST-Zeiten),  bei P+R-

Anlagen mit Anzeige der Parkplatzbesetzung
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Verkaufsgeräte  2008 2009 2010 2011 2012ff

Mehrkosten durch Neubeschaffungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Total 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Tabelle 2.9-1   Veränderungen der Abgeltungen durch Ersatz- und Neubeschaffungen von  Verkaufsgeräten

öV aktiv vermarkten

Fahrgäste besser

informieren
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–   In den Fahrzeugen: Anzeigegeräte mit Angabe des Linienendziels, der nächs-

ten Haltestellen sowie der dort zu erreichenden Anschlüsse (nach Möglichkeit

ebenfalls IST-Zeiten mit Perronangabe)

– Informationen zur Betriebslage: Bei Störungen rasche Meldungen über

Verspätungen, Streckenunterbrüche und alternative Reisewege.

Das Umsetzen dieser Massnahmen setzt eine entsprechende Infrastruktur mit

technologischen Ausrüstungen voraus, die nach und nach auszubauen ist.

Eine wichtige technische Voraussetzung für die Steigerung der öV-Qualität liegt

im Aufbau eines vernetzten Leitsystems. Der Kanton erarbeitet eine Strategie,

die den schrittweisen Aufbau von Leitstellen regelt und die gegenseitige

Datenvernetzung sicherstellt. Mittelfristig sollen alle Fahrzeuge mit einer

Leitstelle verbunden sein. Damit lassen sich folgende Verbesserungen erzielen:

Fahrgastinformation 

–  Die Fahrgäste werden mittels dynamischer Anzeigen aktuell, unternehmens-

übergreifend und weitgehend automatisiert über Fahrplan, Betriebslage und

Anschlüsse informiert. 

Betriebslenkung

–  Die Standortübersicht über die Fahrzeuge ermöglicht eine zentrale Lenkung 

und Über wachung des Betriebsgeschehens. Auf Störungen kann schneller

und umfassender reagiert werden. Betriebliche Schnittstellen bilden keine

Hindernisse mehr.

Anschlüsse

– Das Anschlussmanagement wird verbessert. Das Fahrpersonal erhält auf

Basis der tatsäch lichen Verkehrslage Anweisungen, wann Anschlüsse abzu-

warten sind. Dies entlastet Fahrerinnen und Fahrer und sorgt für einen zuver-

lässigen, pünktlichen Betrieb.

Auswertungen

–  Leitstellenaufzeichnungen sind ein Instrument, um die Pünktlichkeit zu mes-

sen und Schwach stellen zu erkennen. Die Planungsarbeit stützt sich darauf

und ermöglicht exaktere Fahrpläne.
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Abbildung 2.10-1 Perronanzeigen                   Abbildung 2.10-2  Haltestellenanzeige Abbildung 2.10-3   Bildschirm im Wagen

(Fotos AVK)

Leitsystem
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Bis Mitte 2007 wird ein Konzept für den Ausbau der Leitstellen und der

Fahrgastinformation erstellt. Verbindliche Aussagen zu den finanziellen

Auswirkungen sind erst nach Vorliegen des Konzepts und nach Festlegen der

Ausbauvariante sowie der zeitlichen Umsetzung möglich.

Im AFP sind Kosten für die Fahrgastinformation wie folgt berücksichtigt 

(in Mio. Fr.)

Tabelle 2.10-1   Kosten für die Fahrgastinformation 

2.11 Qualität und Sicherheit

Die Nachfrage im öV steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der angebote-

nen Qualität und der Sicherheit. Bei der Qualität sind Mindeststandards zu defi-

nieren, Vorgaben an die Transportunternehmen festzulegen und gezielte

Kontrollen durchzuführen. Beispiele für solche Vorgaben sind Pünktlichkeit,

Sauberkeit der Fahrzeuge oder das Verhalten des Fahrpersonals.

Die Sicherheit muss in technischer Hinsicht (z. B. Fahrzeuge, Verkehrssicher-

heit) und in personeller Hinsicht (Schutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals)

gewährleistet sein. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Kosten (z. B. für

die Bahnpolizei) und der tatsächlichen Gefährdung muss gefunden werden. Bei

den vom Kanton bestellten Leistungen sind die heutigen Kosten der

Sicherheitsmassnahmen in der Linienrechnung enthalten, d. h. die Finanzierung

erfolgt über die Abgeltungen. Weitergehende Massnahmen müssten zusätzlich

finanziert werden.

99

Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr

Abbildung 2.10-4

Integrierte Bordrechneranzeige

Abbildung 2.10-5

Übergangslösung: Zanasy-Anzeigegerät

Fotos: AVK  

Vorgaben

Verhältnismässigkeit

Fahrgastinformation 2008 2009 2010 2011 2012ff

Geschätzte zusätzliche Abgeltungen für Ausbau Leitstellen 

und Fahrgastinformation 0.2          0.4          0.6          0.8 1.0
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Für ein effektives Controlling soll eine Leistungsbewertung erfolgen, die sowohl

den Preis als auch die angebotene Qualität in einem sachgerechten Verhältnis

berücksichtigt. Hierfür werden der Bund und der Kanton Aargau in den nächsten

Jahren ein entsprechendes Beurteilungs- und Steuerungsinstrument einführen.

Die Aufgabe des Bundes besteht darin, ein flächendeckendes System von

Kennzahlen für das Finanzcontrolling aufzubauen, so dass die Kostensätze der

einzelnen Transportunternehmen miteinander verglichen werden können. Der

Kanton ist für die Erhebung der Qualitätskennzahlen zuständig. Dazu ist eine

erste flächendeckende Fahrgasterhebung im Aargau auf 2007 geplant, die vor-

aussichtlich alle zwei Jahre wiederholt werden soll. Aufgrund dieses Controllings

kann z. B. ein Bonus-Malus-System eingeführt werden. Ein geeignetes

Steuerungsinstrument (z. B. Massnahmenplan) soll es ermöglichen, Schwach-

stellen in einem gemeinsamen Prozess mit den Transportunternehmen zu ver-

bessern.

2.12 Neues Erscheinungsbild

Der gegenwärtige Marktauftritt im Aargau ist historisch gewachsen und geprägt

vom Erscheinungsbild der einzelnen Transportunternehmen. Jedes dieser

Unternehmen positionierte sich bislang auch mit eigenem Marktauftritt. In den

nächsten Jahren wird das Erscheinungsbild harmonisiert und werden die

Informationskanäle vernetzt, um am Markt präsenter und benützungsfreundli-

cher zu erscheinen.

Auf dem gesamten Verbundgebiet gelangt ein neues Erscheinungsbild auf Basis

des Tarifverbunds A-Welle (Farben und Logo) zur Anwendung. Haltestelleninfor-

mationen, Billettautomaten und (im aargauischen Teil) auch Busse und

Privatbahnen werden während der nächsten Jahre schrittweise an das neue

Erscheinungsbild angepasst. Auf den Fahrzeugen bleiben die Transportunter-

nehmen präsent, indem sie auf einem bestimmten Bereich des Fahrzeugs wei-

terhin ihre Hausfarbe und ihr Firmenlogo anbringen können. Die Benützung des

öffentlichen Verkehrs wird durch das neue Erscheinungsbild wesentlich über-

sichtlicher und es können dank Synergieeffekten Kosten gespart werden.
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Abbildung 2.11-1   Videoüberwachung Abbildung 2.11-2   SOS-Taster im Wagen

(Fotos AVK)

Steuerungsinstrumente

Bisherige Praxis

Benutzerfreundlichkeit

erhöhen
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3   Kosten und Finanzierung

3.1 Abgeltungen

3.1.1 Bisherige Entwicklung der Abgeltungen seit 1994

Im Laufe der letzten 10 Jahre haben sich die Finanzierungsregeln bei den

Abgeltungen des Regional- und Ortsverkehrs mehrere Male verändert

(Abbildung 3.1-1).

–  Am 1.1.1996 wurde das revidierte Eisenbahngesetz in Kraft gesetzt und

damit die Finanzierung des Regionalverkehrs vollständig verändert. Beim

Regionalverkehr hatte der Kanton ab diesem Zeitpunkt wesentlich höhere

Abgeltungen zu übernehmen. 

–   Am 1.1.1999 wurde das ÖVG revidiert und die Aargauer Gemeinden beteili-

gen sich seither an den Abgeltungen des Regionalverkehrs. Im Gegenzug

leistete der Kanton Beiträge an den Ortsverkehr (Kantonsanteil: 35 %), der

bis 1.1.1999 voll zu Lasten der Gemeinden ging. Gleichzeitig wurde auch die

Finanzierung der Infrastrukturen der WSB und der BDWM angepasst. 

– In den Jahren 1999 bis 2003 verlagerte der Bund in verschiedenen

Sparbeschlüssen (z. B. Stabilisierungsprogramm 1998) Abgeltungen im öV

auf die Kantone. Aufgrund dieser Verlagerungen erhöhte der Aargau die

Gemeindebeteiligung am Regionalverkehr von ursprünglich 16 % auf 24 %,

ab 1. Januar 2001, und auf 26 %, ab 1. März 2002.

Seit 1. Januar 2006 gilt bei der Finanzierung der Abgeltungen eine neue

Aufteilung zwischen dem Kanton und den Aargauer Gemeinden. Der Regional-

und der Ortsverkehr werden auf Kantons ebene einheitlich finanziert. 

a) Regionalverkehr:

–  Bund 57 %, Kanton Aargau 43 % für gemeinsam bestellte Angebote

–  Kanton Aargau 100 % für zusätzlich bestellte Angebote1

–  Gemeinden 40 % des Kantonsanteils (gemäss ÖVG)

b)      Ortsverkehr: Kanton Aargau 60 %, Gemeinden 40 % (gemäss ÖVG)
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Abbildung 2.12-1 RVBW-Bus im A-Welle-Look         Abbildung 2.12-2   Neue Gestaltung

Haltestellentafel            (Fotos AVK)

Veränderungen Bund und

Kanton

Revision ÖVG

1 Der Bund hat pro Kanton eine Kantonsquote definiert. Diese legt die Summe der Abgeltungen

fest, an denen sich der Bund beteiligt. Weitergehende Bestellungen sind von den Kantonen selber
zu finanzieren.
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Ergänzende Bemerkungen zur Abgeltungsentwicklung 1994 bis 2006

–  Nach der Einführung des revidierten Eisenbahngesetzes konnten die Ab-

geltungen im Regional verkehr in den Jahren 1996 bis 1999 markant gesenkt

werden. Sowohl die SBB als auch die Busbetriebe erzielten grosse

Produktivitätsfortschritte. Mit der Erfolgskontrolle 1999 konnten im Aargau

wesentliche Impulse zur Kostensenkung gesetzt werden.

–  Die höheren Abgeltungen in den Jahren 2000–2003 sind v. a. auf die Re-

duktion der Bundes beteiligung zurückzuführen. Ausserdem wurden in diesen

Jahren wesentliche Angebotsver besserungen bei den SBB realisiert (z. B.

Konzept RE Aarau–Baden, Ausbau Angebot Unteres Aaretal-

Grenzverkehrskonzept). 

– Die Zahlen im Jahr 2002 sind verfälscht, da in diesem Jahr ein System-

wechsel bei der Verrechnung der Abgeltungen mit den Gemeinden vollzogen

wurde (Ausgleichszahlungen Langfahrplanjahr).

–  Mit der Einführung des Konzepts Bahn+Bus 2000 im Jahr 2005 konnte die

öV-Angebots qualität im Aargau an den meisten Orten wesentlich erhöht wer-

den. Gleichzeitig stiegen aber auch die Abgeltungen für den Orts- und

Regionalverkehr. 
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1) Revidiertes Eisenbahngesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft

2) Produktivitätssteigerungen in den Jahren 1996 bis 1999

3) Revision ÖVG (Neu: Gemeindebeteiligung am Regionalverkehr 16 % und Kanton beteiligt sich am  

Ortsverkehr mit 35 %)

4) Kostenverlagerungen vom Bund, neue Angebote, Teuerung

5) Langfahrplanjahr (Zahlen verfälscht und nicht vergleichbar)

6) Anpassung ÖVD; Erhöhung Gemeindebeteiligung von 16 % im Jahr 1999 auf 24 % ab 2001 und

auf 26 % ab März 2002

7) Revision ÖVG: Einheitliche Finanzierung Regional- und Ortsverkehr

8) Entlastungspaket 2004 des Bundes: Verlagerung von Abgeltungen auf die Kantone in den Jahren 

2005 und 2006 

Abbildung 3.1-1  Entwicklung der Abgeltung 1994–2006 (Regional- und Ortsverkehr sowie Tarifverbunde)

Entwicklung 1994 bis 2006
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Die Gesamtabgeltungen von Kanton und Gemeinden stiegen in den Jahren

1996 bis 2006 um rund 21 % von 67,2 Mio. Franken auf 81,3 Mio. Franken (VA

2006). Aufgrund der verschiedenen Anpassungen der Finanzierungsregeln zwi-

schen Kanton und Gemeinden sanken die Abgeltungen für den Kanton Aargau

aber im gleichen Zeitraum von 55,2 Mio. Franken auf 47,6 Mio. Franken (VA

2006), also um rund 14 %.

3.1.2 Entwicklung der Abgeltungen 2007 bis 2017

Die zukünftige Entwicklung der Abgeltungen 2007–2017 sowie die damit verbun-

denen Anteile von Kanton und Gemeinden sind in der Abbildung dargestellt:

1) Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA tritt am 1. Januar 2008 in Kraft

2) Kostensteigerungen in den Jahren 2008–2017 gemäss AFP 2007–2010 und MJPöV  

Abbildung 3.1-2   Entwicklung der Abgeltung 2007–2017 (Regional- und Ortsverkehr sowie

Tarifverbunde)

Generelle Bemerkungen zur Entwicklung der Abgeltungen 2007 bis 2017 

–  Der Kanton bestellt für das Fahrplanangebot 2007 Transportleistungen im

Umfang von gesamt haft 150,7 Mio. Franken. An diesen Abgeltungen beteiligt

sich der Bund mit 64,2 Mio. Franken. Damit verbleiben für Kanton und

Gemeinden Abgeltungen von 86,5 Mio. Franken. 

–   Ein markanter Sprung ist zwischen den Jahren 2007 und 2008 zu erkennen.

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA ab 2008 sinkt der

Bundesanteil für den Kanton Aargau von heute 57 % auf ca. 39 %. Dies führt

zu einer jährlichen Mehrbelastung von Kanton und Gemeinden von insge-

samt gegen 20 Mio. Franken.

–  Die Abgeltungen des Kantons und der Gemeinden steigen nach 2008 bis

2017 kontinuierlich an. Die Erhöhung der Abgeltungen ist teilweise durch die

in den Kapiteln 2.6 bis 2.12 beschriebenen Verbesserungen im

Mehrjahresprogramm beim Angebot, beim Rollmaterial und bei den verschie-
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denen Massnahmen in den weiteren Bereichen (Fahrgastinformation,

Qualität, Sicherheit usw.) begründet. Auf die einzelnen Positionen wird in der

nächsten Abbildung und Tabelle eingegangen.

–  Für den Kanton fallen im Jahr 2017 Abgeltungen in der Höhe von 94,0 Mio.

Franken an. Im Vergleich zum Jahr 2008 (nach Einführung NFA: 70,6 Mio.

Franken) steigen die Abgeltungen um total 33 % an. Dies entspricht einer

durchschnittlichen jährlichen Erhöhung um 3,3 %.

–  Die Abgeltungen der Gemeinden steigen analog von 48,6 Mio. Franken im

Jahr 2008 auf 64,9 Mio. Franken im Jahr 2017. Ab 2008 steigen die Beiträge

der Gemeinden jährlich um ca. 1,8 Mio. Franken. Diese Angaben entspre-

chen den längerfristigen Prognosen und sind in die Aktualisierung 2006 der

Aggregierten Finanzanalyse (AFAG) eingeflossen.
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Die Entwicklung der Abgeltung 2000–2017 teilt sich in folgende Einzelpositionen auf

Abbildung 3.1-3   Entwicklung der Abgeltung 2007–2017 mit Einzelpositionen 

2 Prozentuale Aufteilung auf die verschiedenen Positionen.

Position Veränderung 2007–2017

Mio. Fr. in %2

Bemerkungen und Handlungsspielraum

Auswirkungen NFA 19.5 27 % Vom Bund bestimmte Erhöhung wird im Jahr 2008 in einem Schritt vollzogen.

Teuerung 21.8                30 % Der Bund hat seine Beteiligung am Regionalverkehr stabilisiert. Dadurch haben

Kanton und Gemeinden auch die Teuerung auf dem Bundesanteil zu überneh-

men. Ausgehend von einer Teuerung von 1,5 % auf dem gesamten von Bund,

Kanton und Gemeinden bestellten öV-Angebot, ist deshalb die Steigerung des

Anteils Kanton/Gemeinden mit jährlich ~ 2,5 % überdurchschnit tlich eingesetzt.

Die Teuerung im öV ist u. a. auch aufgrund der Preiserhöhungen beim Treibstoff

begründet.
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Neue Angebote

Bahn+Bus

13.5 18 % Einzelne Angebotsschritte siehe MJP Kapitel 2.4.4 zum Busver kehr und 2.6.1

bis 2.6.11 (Bahnkorridore).

Das Angebot wird in den Jahren 2007–2010 nur marginal erhöht, vorab zur

Aufnahme von Veränderungen des übergeordneten Verkehrssystems. Ab 2011

wird mit einer mässigen Erhöhung von ca 1,5 % pro Jahr gerechnet, um die

erhöhte Nachfrage aufnehmen zu können. Schwach frequentierte Angebote

werden überprüft und wo nötig gestrichen.

Einige Verbesserungen (Freiamt, WSB, BDWM usw.) sind bereits weit fortge-

schritten und stehen vor der Umsetzung. Die Veränderungen im Raum

Lenzburg-Freiamt stehen im Zusammenhang mit dem neuen Angebot im

Knoten Lenzburg und kompensieren bisherige Nachteile. öV-Massnahmen bei

Bahn+Bus sind für Verbesserung der Standortgunst und aufgrund der Überlas-

tungen beim Individual verkehr in vielen Bereichen notwendig.

Wiedereinführung Halt

Lenzburg 

2.0 3 % Wegfall der Ausgleichszahlung bei Wiedereinführung des zweiten Fern -

verkehrshalts Lenzburg aufgrund der vertraglichen Regelungen mit den SBB

und dem BAV in den Jahren 2009 und 2010.

Erneuerung Roll material 10.6 15 % Einzelne Positionen siehe auch MJP Kapitel 2.7.

–  Einsatz FLIRT auf Regio-S-Bahn vom Grossen Rat beschlossen (siehe 

Botschaft Nr. 05.101). 

–  Einsatz FLIRT im Freiamt vom Grossen Rat beschlossen (siehe

Botschaft 07.28).  Anschlüsse in Lenzburg und Rotkreuz sind mit älterem

Rollmaterial nicht zu gewährleisten.

–  WSB und BDWM-Rollmaterial-Erneuerung: Finanzierung über Kapitalmarkt 

(Schätzwerte). Aufgrund des Alters des Roll materials von fast 50 Jahren ist

ein Ersatz erforderlich.

–  NPZ-Refit: Die über 50 Jahre alten Zwischenwagen werden ersetzt, die 

Trieb- und Steuerwagen erneuert (Schätzwerte). Entscheid über Umsetzung 

in Zusammenarbeit Kanton–SBB. Die Abgeltungen steigen, wenn NPZ-

Refit vollzogen wird.

Verkaufsgeräte,

Fahrgastinformation

2.0 3 % Siehe MJP Kapitel 2.9 und 2.10.

Der Grosse Rat hat dem Ersatz der alten sowie der Ergänzung mit zusätzlichen

Billettverkaufsgeräten im Zusammenhang mit der Einführung des integralen

Tarifverbunds (ITV) am 19. Juni 2007 zugestimmt (siehe Botschaft 07.107).

Die aufgrund der Einführung des ITV zu erwartenden, jedoch nicht gesicherten

Mehreinnahmen sind in den vorliegenden Zahlen nicht berücksichtigt. Auch bei

einer konservativen Ertragsschätzung kann davon ausgegangen werden, dass

die Mehreinnahmen die Kosten für die Beschaffung der Verkaufsgeräte decken

werden.

Ausbau Fahrgastinformation: Relativ kleine Aufwendungen mit grosser Wirkung

auf die Attraktivität des gesamten öV (inkl. kombinierter Mobilität).

Neubeschaffung Busse,

Ausrüstung Partikelfilter

3.0 4 % Mit der Praxisänderung bei der Beschaffung der Busse im Orts verkehr fallen

höhere Abgeltungen an (bei RVBW, BBA usw. keine Investitionsbeiträge mehr

� dafür Abschreibung und Verzinsung via öV-Abgeltungen). 

Alle zu ersetzenden Busse müssen mit Euro4-Motoren und Partikelfilter ausge-

rüstet sein. Dies führt zu höheren Anschaffungskosten sowie höheren Betriebs-

und Unterhalts kosten. Ersatzbeschaffung wird dann ausgeführt, wenn sie aus

betrieblichen Gründen notwendig ist.

TOTAL 72.4 100 %
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Bemerkungen zur Tabelle Abgeltungsentwicklung 2007 bis 2012ff

–  Die Zahlen im schwarzen Rahmen entsprechen den Zahlen aus dem AFP

2007 bis 2010.

–   Die Zahlen für die Bereiche Erneuerung Rollmaterial, Neubeschaffung Busse,

Verkaufsgeräte und Fahrgastinformation sind dabei für die Jahre 2013-2017

gegenüber dem Jahr 2012 unverändert übernommen, da die Erneuerung bis

zu diesem Zeitpunkt ab geschlossen ist.

–   Für Optimierungen bei Bahn+Bus sind in der AFP-Periode 2007 bis 2010 nur

kleine Steigerungen vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass in den

nächsten drei Jahren Angebots verbesserungen bei Bahn+Bus durch weitere

Produktivitätsfortschritte bei den bestehenden Angeboten realisiert werden

können. Bei der Planung der Angebotsausbauten von Bahn und Bus ab 2011

ist ebenfalls davon auszugehen, dass auch Produktivitätssteigerungen bei

den Transportunternehmen realisiert werden. Dies setzt voraus, dass

Angebote laufend bezüglich Nachfrage und Kosten überprüft werden.

Schlecht genutzte Angebote sind abzubauen und zu teuer produzierte

Leistungen auszuschreiben.

–  Auch die Kundschaft wird einen Kostenanteil für die Angebotsverbesserun-

gen mittragen müssen. Die Preise für Fahrausweise sind regelmässig der

Teuerungsentwicklung anzupassen. Allerdings ist der Handlungsspielraum

für Tariferhöhungen gering.
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Entwicklung 2007 bis 2012

Für die Jahre 2007–2012ff sieht die Abgeltungsentwicklung zusammengefasst wie folgt aus (in Mio. Franken) 

Positionen 2007 2008 2009 2010 2011 2012ff

Bestehendes Angebot (inkl. Tarifverbund) 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

Teuerung 2.4 4.1 6.1 8.2 1)

Auswirkungen NFA - 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Neue Angebote Bahn+Bus 

(inkl. Wegfall Zahlung SBB wegen Wieder einführung 

2. Fernverkehrshalt Lenzburg) - 0.5 2.0 3.6 5.3 2)

Erneuerung Rollmaterial, Neubeschaffung Busse, Ausrüstung 

Partikelfilter, Verkaufsgeräte und Fahrgastinformation (weitere 

Detail aufteilung siehe auch Tabellen in Kapitel 2.7, 2.9 und 2.10) - 10.3 11.4 14.1 15.1 15.6

Total 86.5 119.2      123.5      129.8      134.6 3)

Zahlen aus AFP 2007–2010

1) Ab 2012 jährliche Erhöhung von durchschnittlich 2,3 Mio. Franken wegen Teuerung

2) Ab 2012 jährliche Erhöhung von durchschnittlich 1,7 Mio. Franken (Umsetzung Massnahmen MJP)

3) Werte siehe Abbildung 3.1-2 und 3.1-3; zusätzliche Steigerungen nur noch wegen Teuerung und

neuen Angeboten Bus und Bahn � siehe Verweise 1) und 2)

Tabelle 3.1-1  Entwicklung der Abgeltungen 2007–2012ff
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Die Hauptelemente der Angebotsverbesserungen auf der Bahn sind in den ein-

zelnen Korridoren der Kapitel 2.6.1 bis 2.6.11 aufgelistet. Sie umfassen schwer-

gewichtig die Umsetzung von neuen Angebotskonzepten sowie

Taktverdichtungen zu den Verkehrsspitzenzeiten, um die steigende Nachfrage

zu bewältigen und die Strassen zu entlasten. Die wichtigsten Entwicklungen kurz

zusammengefasst: 

– Neues Angebotskonzept im Freiamt im Zusammenhang mit dem zweiten

Fernverkehrshalt Lenzburg und dem Bau des 3. Gleises Lenzburg–Gexi. 

– Mit der Realisierung der Vierspur Aarau–Olten soll das Regionalzugs- und  

S-Bahnangebot im Korridor Zofingen–Olten–Aarau der Netzstadt Mittelland

verbessert werden.

– Auf den Nebenbahnen Wynental- und Suhrentalbahn sowie Bremgarten-

Dietikon-Bahn sollen werktags durchgehende 15 Min.-Takte eingeführt wer-

den.

– Auf wichtigen Pendlerbeziehungen soll das öV-Angebot v. a. in den

Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend weiter verbessert werden

(Unteres Aaretal–Baden–Limmattal–Zürich, Freiamt–Heitersberg–Limmattal–

Zürich, Fricktal–Basel, Baden–Brugg–Aarau–Olten, Baden–Würen-

los–Regensdorf–Zürich).

– Gezielte, stufenweise Verdichtung des Regionalzugsangebots auf der

Nationalbahn und der Seetalbahn bis zum durchgehenden Halbstundentakt. 

Die Hauptverbesserungen beim Busverkehr sind in Kapitel 2.4.4 aufgeführt. Das

Busnetz in den Kernstädten, urbanen Räumen, entlang der ländlichen

Entwicklungskorridore und im ländlichen Entwicklungsgebiet muss trotz des

gegenwärtig guten Ausbaustandards laufend den Nachfragebedürfnissen und

den Konzepten im Schienenverkehr angepasst werden. Aufgrund der

Siedlungsentwicklung und der wachsenden Mobilität steigen die Ansprüche an

einen leistungsfähigen und zuverlässigen Zubringerverkehr in die aargauischen

Zentren und auf die wichtigen Bahnachsen in den Entwicklungskorridoren.

Bereits kurzfristig werden von den Regionen Verbesserungen gefordert wie zum

Beispiel:

– eine Schnellbuslinie aus dem Raum Mutschellen/Bremgarten via Üetliberg-

tunnel nach Zürich 

–   die Einrichtung eines Busvorlaufbetriebs für die Stadtbahn Limmattal

–  zusätzliche direkte und schnelle Busangebote (ohne Umwegfahrten) auf nach-

fragestarken Buslinien im gesamten Aargau (Frick–Aarau, Meisterschwan-

den–Lenzburg usw.) 

– die bessere Erschliessung der Einkaufszentren im Raum Oftringen und

Spreitenbach

– der Ausbau von grenzüberschreitenden Buslinien aus dem Raum

Beinwil/Menziken Richtung Sursee–Luzern oder von Rheinfelden nach

Badisch Rheinfelden

–  der Ausbau des Abendangebots im Raum Zofingen und neue Abendange-

bote auf verschiedenen Buslinien im ländlichen Entwicklungsraum, um

Gemeinden neu auch am Abend mit öV-Angeboten zu bedienen.
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3.2 Infrastruktur

Aus den vorhandenen Planungen sind die Infrastrukturkosten in unterschiedli-

cher Genauigkeit bekannt. Die angenommenen Kostenteiler beruhen auf

Erfahrungen bisheriger Finanzierungen oder Abschätzungen in Bezug auf sich

ändernde Finanzierungsmechanismen (z. B. Infrastrukturfonds). Die im

Mehrjahresprogramm enthaltenen Infrastrukturausbauten führen zusammenge-

fasst zu folgenden Kosten zu Lasten der Verwaltungsrechnung des Kantons:
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Infrastrukturprogramme 2007 2008 2009 2010 2011 2012ff

Ø pro Jahr 1)

Bahnhaltestellen -             - - - 0.8 0.6

Bushaltestellen von regionaler Bedeutung 0.7 1.0 0.6 0.7 - -

Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

(Privatbahnen, Bushaltestellen von regionaler Bedeutung) 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.3

Weitere öV-Massnahmen in den Agglomerationsprogrammen - - - - 1.0 3.3

Infrastruktur (korridorbezogene Projekte)

Unteres Aaretal (Kap. 2.6.1) - - - - - 4.2

Nationalbahn (Kap. 2.6.2) 2.1 0.2 2.2 0.5 0.6 0.5

Fricktal (Kap. 2.6.3) 3.5 4.0 0.9 - - -

Mittelland (Kap. 2.6.4) 0.4 2.1 2.0 - - 0.3

Rothrist/Zofingen–Olten (Kap. 2.6.5) - - - - - -

Wynen- und Suhrental (Kap. 2.6.6) - - - 3.1 4.0 3.0

Seetal (Kap. 2.6.7) - - - 0.3 0.5 -

Bünztal und Optimierung im Oberen Freiamt (Kap. 2.6.8) - 2.7        11.9 5.4 - -

Mutschellen (Kap. 2.6.9) 2.6 2.8 3.1 1.0 5.2 1.7

Furttal und Limmattal (Kap. 2.6.10) - - - 1.2 1.4 1.8

Gesamttotal Infrastruktur 9.8        13.8      21.7       13.2        15.0        16.7

Zahlen aus APF 2007–2010

2007       2008       2009       2010

1) in der Spalte 2012ff sind durchschnittliche jährliche Infrastrukturkosten für die Jahre 2012 bis 

2017 eingetragen

Tabelle 3.2-1 : Gesamtkostenübersicht Infrastruktur in Mio. Fr. zu Lasten der Verwaltungsrechnung

des Kantons (Programme und korridorbezogene Projekte)
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Kostenübersicht Infrastruktur

Ergänzende Bemerkungen zur Entwicklung der Investitionsbeiträge 1994–2006 

–  In der Tabelle 3.2-1 und Abbildung 3.2-1 sind nur die Investitionsbeiträge zu

Lasten der Verwaltungsrechnung aufgeführt. Die Eigentrassierungsprojekte

von WSB und BDWM werden zu grossen Teilen auch aus der kantonalen

Strassenrechnung und durch den Bund finanziert (Trennung Schie-

ne/Strasse).

–  Investitionen für den strassengebundenen öV (Bushaltestellen, -buchten,

-spuren usw.) sind ebenfalls nicht enthalten, weil diese zulasten der

Strassenrechnung (Kantonsstrassen) bzw. der Gemeinden (Gemeinde-

strassen) gehen.

– In den Jahren 1993–1996 investierte der Kanton v. a. in den Ausbau der 

Bahnhöfe Turgi und Baden und verschiedene kleinere Bahnhofausbauten.

Die Investitionsbeiträge an die SBB umfassen seit 1997 verschiedene

Investitionsbeteiligungen an Bahnhöfen (z. B. Rümikon, Mellikon, Kaiserstuhl,

Holderbank usw.), an der Elektrifizierung Koblenz–Waldshut sowie der neuen

Haltestelle Mellingen Heitersberg.

– In diesen Zahlen sind in den Jahren 1994 bis 2006 auch kleinere

Investitionsbeiträge an die aargauischen Ortsbusbetriebe eingerechnet, die

seit 2006 neu über die Abgeltungen bezahlt werden müssen.

– In den Jahren 2007 bis 2010 entsprechen die Zahlen genau den im AFP

2007–2010 eingesetzten Investitionsbeiträgen (Klein- und Grosskredite).

–  Die hohe Investitionssumme 2009 ist durch den Bau des 3. Gleises Lenz-

burg–Gexi begründet.
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–  Insgesamt ergibt sich aus den Vorhaben in den nächsten zehn Jahren durch-

schnittlich ein jährlicher Finanzbedarf für die Infrastruktur von knapp 17 Mio.

Franken.

4  Anpassen der kantonalen Richtplanung

Der Richtplan nimmt die Abstimmung zwischen den Vorhaben im öffentlichen

Verkehr und den anderen raumwirksamen Tätigkeiten wie Massnahmen im pri-

vaten Verkehr und Langsamverkehr, der Siedlungsentwicklung usw. vor. Es ist

vorgesehen, die kantonale Richtplanung grundlegend zu überarbeiten. Auslöser

sind insbesondere die Agglomerationsprogramme. Der Bund knüpft seine

Beitragsleistungen aus dem Infrastrukturfonds an die Bedingung, dass die

Vorhaben im Verkehr und die raumplanerischen Massnahmen in der kantonalen

Richtplanung behördenverbindlich festgesetzt werden. Auch die beiden

Planungsberichte mobilitätAARGAU und raumentwicklungAARGAU haben

Anpassungen zur Folge. Die Vorarbeiten sind unter Federführung der Abteilung

Raumentwicklung im Departement Bau, Verkehr und Umwelt angelaufen.

Das Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr hat ebenfalls Anpassungen in der

kantonalen Richtplanung zur Folge. Diese Anpassungen werden dem Grossen

Rat einerseits projektbezogen in separaten Vorlagen unterbreitet. Andererseits

fliessen die Planungsvorgaben der Kapitel 2.4 und 2.5 des Mehrjahrespro-

gramms öV in die Gesamtüberarbeitung des Richtplans ein.

5  Mitarbeit der Regionalplanungsverbände

Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr legt fest, dass sich die

Regionalplanungsverbände an der Entwicklung des Mehrjahresprogramms

beteiligen (ÖVG § 11 Abs. 2). Zu diesem Zweck wurden Ende Oktober, Anfang

November 2006 halbtägige Workshops durchgeführt. Die Regionalplanungsver-

bände konnten ihre Anliegen auf Grundlage des Entwurfs zum Anhörungsbericht

einbringen. Das Mehrjahresprogramm wurde inhaltlich und bezüglich der

Mitwirkung (Workshops) positiv aufgenommen. Der Entwurf (Stand Herbst 2006)

entsprach in wesentlichen Teilen den Vorstellungen der Regionalplanungsver-

bände. Die Regionen messen dem öffentlichen Verkehr eine grosse Bedeutung

hinsichtlich ihrer künftigen Entwicklung bei. Bezüglich der Begehren der

Regionalplanungsverbände wird auf die Botschaft zum Mehrjahresprogramm

verwiesen.
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